
Petition an den Rat (§ 24 GO NRW)     28.02.2025 

Sehr geehrte Damen und Herren des Rates Dülmen, 

 

Ergänzend zur eingereichten Petition vom 09.10.2024, 28.11.2024 und den 

eingereichten Fragen vom 08.10.2024 möchten wir vom Elternbeirat möchten wir 

weitere Anregungen einreichen. Das Thema ist zu wichtig und es sollten alle 

Dimensionen betrachtet werden. 

Ein kontinuierlich fließender Verkehr wird nicht durch eine 

Geschwindigkeitsreduzierung auf 500m beeinträchtigt, sondern ehr begünstigt, da 

Autos nicht abrupt bremsen müssen weil sich wieder eine Geschwindigkeit ändert. 

Auch kann ein Zeitverlust von 18sek (wenn die Geschwindigkeit von 100km/h auf 

50km/h auf den 500m reduziert wird) wohl kein Argument für eine Behinderung des 

rollenden Verkehrs sein. 

 Anregung 1: 

Fahrtrichtung Dülmen, Demontage des Aufhebungsschild (Höhe Fahrrad Seidel), 

dann ist zumindest nur noch 70kmh bis zum Ortseingangsschild erlaubt. 

Anregung 2: 

Temporäre zeitlich beschränkte Geschwindigkeitsreduzierung in Höhe der Kita 

einrichten. Dies ist im Verlauf der Straße in Richtung Haltern mehrfach eingerichtet, 

auch außerhalb der Badesaison. 

Es wird mal wieder der Umweltschutz und damit einhergehend die Auswirkungen auf 

die Kinder nicht beachtet. Die Beschleunigungen und Bremsmanöver vor der Kita 

erzeugen nicht nur Lärm sondern auch Feinstaub. Beides belastet die im 

Außenbereich der Kita spielenden Kinder. Der Außenbereich der Kita grenzt direkt 

an der Haltener Straße. Es ist hier eine qualifizierte und fachmännisch durchgeführte 

Messung zu beiden Themen (Lärm und Feinstaub) durchzuführen. Eine 

Handymessung ist nicht repräsentativ und ungeeignet. 

Wir, der Elternbeirat der Kita Moorkamp, fordern eine Geschwindigkeitsreduzierung 

auf der Haltener Straße auf Höhe der Kita Moorkamp auf 50kmh und bedanken uns 

bei allen die sich für unser Anliegen einsetzen und zur Umsetzung verhelfen. 

 

Im Namen des Elternbeirats 

Bei Fragen können sie mich gerne kontaktieren:  

n.zellhorn
Textfeld
Anlage zur Vorlage BA 003/2025/1





